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RS OGH 1983/9/22 8Ob530/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1983

Norm

ABGB §188

Rechtssatz

Es ist nicht Sache des P egschatsgerichtes, namens eines P egebefohlenen Rechtshandlungen zu setzen, sondern es

hat lediglich zu entscheiden, ob ein vom gesetzlichen Vertreter des P egebefohlenen beantragtes oder

abgeschlossenes Rechtsgeschäft pflegschaftsbehördlich zu genehmigen ist.
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